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Gelsenkirchen, 28. November 2019 

I. A. W agner  
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Gelsenkirchen, 29. November 2019 

I. A. D isse l   
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Gelsenkirchen, 02. Dezember 2019 

I. A. D isse l   
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Gelsenkirchen, 28. November 2019 

I. V. W elge  
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Serkan Coskunyürek 
zuletzt bekannte Anschrift: Bismarckstr. 59, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.11.2019 und 26.11.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 03. Dezember 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Pero Tunjic 
zuletzt bekannte Anschrift: Frankampstr. 5, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 26.11.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 03. Dezember 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Giovanni Buzzanca 
zuletzt bekannte Anschrift: Kronprinzenstr. 28, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 26.11.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 03. Dezember 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Ali, Yunus 
zuletzt bekannte Anschrift: Ückendorfer Str. 141, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 02.12.2019 
Aktenzeichen: Probe 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice - Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
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Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Dezember 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Vorstandsbereich Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Verlust eines Dienstausweises 
 
Im Referat Soziales ist ein Dienstausweis abhandengekommen. Es handelt sich um folgenden Ausweis: 
 
Dienstausweis der Beschäftigten Frau Delal Derya Tanrikulu 
Nr. 50 - 143 
Ausgestellt am 14.03.2016 
 
Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Gelsenkirchen, 02. Dezember 2019 

I. V. W ol terhof f  
 
 
Referat 62 (Vermessung und Kataster) 
 
Straßenbenennung 
 
Die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West hat in ihrer Sitzung am 05.11.2019 folgende Straßennamensänderungen beschlossen: 
 
Die Straßen Pappelstraße, Am Südfriedhof und Auf der Rennbahn werden namentlich komplett aufgehoben. 
 
Die Rabenstraße wird namentlich gekürzt und verläuft nun von der „Theodor-Otte-Straße“ bis zur „Krähenbrinkstraße“. 
 
Der Krokuswinkel wird namentlich gekürzt und verläuft nun von „An der Rennbahn“ zum „Tulpenwinkel“. 
 
Die Wallstraße wird um das eingekürzte Teilstück des „Krokuswinkels“ ergänzt. 
 
Die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte hat in ihrer Sitzung am 06.11.2019 folgende Platzbenennung beschlossen: 
 
Der neu gestaltete Platz, der sich ca. 25 Meter westlich der Ebertstraße zwischen der Stadtbahntunnelöffnung im Norden und der 
Vattmannstraße im Süden erstreckt, erhält den Namen: 
 

Rosa-Böhmer-Platz 
 
Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 folgende Straßenbenennung beschlossen: 
 
Der von Ernst-Kalwitzki-Weg zur Willy-Brandt-Allee verlaufende und zwischen den Parkfeldern D4/D1 sowie dem Kinoparkplatz liegende Weg 
erhält den Namen: 

 
Ernst-Alexander-Weg 

Gelsenkirchen, 02. Dezember 2019 
I. A. Mül le r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Jahresabschluss 2018 der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Schriftliche Beschlussfassung der Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH vom 28. Juni 2019. 
 
Als alleinige Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, beschließen die Emscher Lippe Energie GmbH, 
Gelsenkirchen, und die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gemäß § 48  
Abs. 2 GmbHG das Folgende: 
 
1. „Die nach § 266 HGB aufgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr 2018, abschließend auf der Aktiv- und Passivseite mit je 1.673.334,00 € 

und die nach § 275 Abs. 2 HGB gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 71.114,08 € sowie der 
Anhang werden festgestellt.“ 

 
2. „Der nach § 289 HGB erstattete Lagebericht wird gebilligt.“ 
 
3. „Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 71.114,08 € wird an die Gesellschafter am 31.07.2019 ausgeschüttet.“ 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am  
29. Mai 2019 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk 
 
„An die ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen: 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ELE - GEW Photovoltaik Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ELE - 
GEW Photovoltaik Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGE-
BERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Essen, den 29. Mai 2019 
 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

gez. Dr. Fre iberg   gez. Semelka 
    Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen vom 06.01.2020 bis 17.01.2020 in der Zeit von 08.30 - 15.00 Uhr im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, Zimmer 406, zur Einsichtnahme aus. 
 
Gelsenkirchen, 28. November 2019 
 

gez. Dr. Brunsbach           gez. Kö l lmann  
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Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid 
 
Bekanntmachung 
 
Das Presbyterium der Ev. Apostel-Kirchengemeinde Gelsenkirchen beschließt die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung vom  
10. November 2016. 
 
Gelsenkirchen, 07.11.2019 

-L.S.-   gez. Deka, Pfr., Pr. Pr. 
 
Kirchenaufsichtlich genehmigt 
 
Für die §§ 4-8 (Gebührentarif) wird die Genehmigung befristet bis zum 30. November 2020 erteilt. 
 
Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund der Verfügung der Bezirksregierung Münster vom 13. April 2000 - Az.: 48.4.2 - erteilt. 
 
Bielefeld, 25. November 2019 

-L.S.- Ev. Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

In Vertretung Martin Bock 
Az.: 723.02-3025 

 
An der Anschlagtafel des Friedhofes „Auf der Hardt“, (Auf der Hardt 133, 45889 Gelsenkirchen) der Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde 
Gelsenkirchen wird ab Freitag, 13.12.2019 die Verlängerung der Friedhofsgebührensatzung bis zum 30. November 2020 bekannt gemacht. 
Ferner ist die Bekanntmachung auf der Homepage des Ev. Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid unter der Adresse 
https://www.kirchegelsenkirchen.de/kirchenkreis/verwaltung/evangelische-friedhoefe/ abrufbar. Nach Ablauf einer Woche, beginnend mit dem 
13.12.2019 gilt die Veröffentlichung als vollzogen. 
 
Gelsenkirchen, 13. Dezember 2019  
 
Für die Richtigkeit  

gez. Goerke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40jähriges Dienstjubiläum: 
1. Januar 2020: Axel Gäbel, Beamter (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter), Marion Rominski, Beschäftigte (Referat 
Bildung), Anke Schweigert-Schwertfeger, Beschäftigte (Referat Soziales),  
 
Ruhestand: 
1. Januar 2020: Rainer Büscher, Beschäftigter (Referat Hochbau und Liegenschaften), Norbert Burkowski, Beamter (Referat Hochbau und 
Liegenschaften), Reinhard Duda, Beamter (Referat Rechnungsprüfung), Uwe Hartmann, Beamter (Referat Feuerwehr), Erwin Kanngießer, 
Beschäftigter (Gelsenkirchener kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe), Renate König, Beamtin (Referat Rat und Verwaltung), Doris Kraft, 
Beschäftigte (Referat Stadtkämmerei und Finanzen), Regina Kuhfuß, Beamtin (Referat Bürgerservice), Joachim Pancke, Beschäftigter (Referat 
Umwelt), Jürgen Puschmann, Beamter (Referat Soziales), Peter Tögel, Beamter (Referat Kinder, Jugend und Familien), Dagmar Zabel, 
Beschäftigte (Senioren- und Pflegeheime)  
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